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Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung zum Offenhalten von Verkaufsstellen 

am 6. Oktober 2019 im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Beckum hat viele 

Gesichter – Wir sind die Vereine!“ 

Beratungsfolge: 

Haupt- und Finanzausschuss 

23.05.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

04.06.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Ordnungsbehördliche Verordnung zum Offenhal-

ten von Verkaufsstellen am 6. Oktober 2019 im Zusammenhang mit der Veranstaltung 

„Beckum hat viele Gesicher – Wir sind die Vereine!“ wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Der Erlass dieser Ordnungsbehördlichen Verordnung erfolgt auf der Grundlage des § 6 Ab-

sätze 1 und 4 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten des Landes Nordrhein-

Westfalen (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) in Verbindung mit den Verfahrensvorschrif-

ten zum Erlass von Ordnungsbehördlichen Verordnungen in §§ 27 ff. Gesetz über Aufbau 

und Befugnisse der Ordnungsbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen (Ordnungsbe-

hördengesetz – OBG). 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen. 
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Erläuterungen 

Nach § 6 Absätze 1 und 4 LÖG NRW besteht für die örtlichen Ordnungsbehörden die Mög-

lichkeit, an jährlich höchstens 8 Sonn- und Feiertagen Verkaufsstellen bis zur Dauer von 

5 Stunden verkaufsoffen zuzulassen. Nach § 6 Absatz 1 LÖG NRW setzt die Freigabe ein 

„öffentliches Interesse“ voraus.  

Die hier vorgeschlagene Ordnungsbehördliche Verordnung wird auf den Sachgrund ge-

mäß § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 LÖG NRW gestützt. Danach ist eine Verkaufsöffnung 

zulässig, wenn sie im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnli-

chen Veranstaltungen erfolgt. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird für die Einzelheiten auf die Darstellung in 

früheren Vorlagen zu Verkaufsöffnungen in der zu derselben Beratungsfolge erstellten 

Vorlage 2018/0074 – Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung zum Offenhalten von 

Verkaufsstellen im Stadtteil Beckum am Sonntag, 7. Oktober 2018, aus Anlass der Veran-

staltung „Beckum hat viele Gesichter – Wir sind die Vereine!" – verwiesen. 

Hintergrund und Programm der Veranstaltung sind dem als Anlage 2 zur Vorlage beige-

fügten Antrag der City Initiative Beckum e. V. zu entnehmen. Durch die enge räumliche wie 

auch zeitliche Nähe zum beabsichtigten Aktionstag „Beckum hat viele Gesichter – Wir sind 

die Vereine!“, wird nach § 6 Absatz 1 Satz 3 LÖG NRW das Vorliegen des erforderlichen 

Zusammenhangs vermutet. 

Nach Prüfung der Unterlagen wurden diese mit Schreiben vom 28. März 2019 an die 

Handwerkskammer Münster, die Industrie- und Handelskammer Münster (IHK), den Han-

delsverband NRW Westfalen-Münsterland e. V., die Evangelische Kirchengemeinde Beck-

um, die Katholische Kirchengemeinde St. Stephanus Beckum sowie die Vereinte Dienstleis-

tungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Münsterland/Hamm-Unna mit der Bitte um Stellung-

nahme bis zum 23. April 2019 weitergeleitet.  

Hierzu waren bis Vorlagenschluss folgende Rückmeldungen zu verzeichnen (siehe Anlage 3 

zur Vorlage): 

 Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) erhebt keine Bedenken gegen die 

Festsetzung des verkaufsoffenen Sonntages. Nach Durchsicht der Unterlagen würden 

die rechtlichen und gesetzlichen Anforderungen insoweit als erfüllt angesehen. 

 Der Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland e. V. äußert ebenso wie die IHK 

Nord Westfalen keine grundsätzlichen Bedenken. Sie weisen auf die Anforderungen 

des § 6 LÖG NRW sowie auf die hierzu ergangenen gerichtlichen Entscheidungen und 

Ministeriumserlasse hin. 

 Stellungnahmen der Evangelischen Kirchengemeinde sowie der Katholischen Kir-

chengemeinde Beckum liegen bislang nicht vor. Sollten solche noch folgen, werden 

sie in der Sitzung mündlich bekannt gegeben. 

Auf der Grundlage der Antragsunterlagen und bisher eingegangenen Stellungnahmen 

sieht die Verwaltung die rechtlichen Voraussetzungen für die Freigabe der Sonntagsöff-

nung aus Anlass der Veranstaltung „Beckum hat viele Gesichter – wir sind die Vereine!“ als 

erfüllt an. 

Sie schlägt daher vor, die als Anlage 1 zur Vorlage beigefügte Ordnungsbehördliche Ver-

ordnung zu beschließen. 
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Anlage(n): 

Anlage 1 – Ordnungsbehördliche Verordnung 

Anlage 2 – Antrag der City Initiative 

Anlage 3 – Rückmeldungen 
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